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herbeizufiihren. «Dem  Blitzkrieg
kann nur mit der Waffe des Blitz-
krieges begegnet werden — dem
Panzer.» Hart erinnert auch daran,
daB neben den materiellen Wirkun-
gen des Panzers auch seine psycho-
logischen nicht vergessen werden
diirfen, daB z. B. die Erfahrungen
anderer Lander gezeigt haben, daf
Truppen, welche Panzerangriffen
ausgesetzt sind, ihr Selbstvertrauen
verlieren, wenn sie nicht mit der
Hilfe von Panzern aus den eigenen
Reihen rechnen konnen.

Die Schaffung einer schweizeri-
schen Panzerwaffe sieht nicht die
Aufstellung von Panzerdivisionen
vor. Nach dem Exposé des Waffen-
chefs der Leichten Truppen wird mit
der Anschaffung von ca. 550 Panzern
gerechnet, die mit allen Unkosten
auf ca. 800—900 000 Franken pro
Stiick zu stehen kommen. Der fiir
das schweizerische Gelinde ideale
Panzer wurde noch nicht gefunden,
der neben einer wirksamen Kanone
auch iiber gute Beweglichkeit und
Panzerung verfiigt.

Liddell Hart meint dazu, dafl die- _

ser Preis auf einen sehr schweren
und wirksamen Panzer schliefen
lasse, daB3 fiir dieses Geld der beste
der heute produzierten Panzer ge-
kauft werden konne. Er glaubt, dafl
die Wahl des besten Typs auch von
der Art der Panzer bestimmt werde,
die gegen die Schweiz zum Einsatz
kommen konnten. Nach seiner Auf-
fassung wird ein Angreifer sehr
schwere Panzer einsetzen, jedoch in
beschrinkter Anzahl, da das Land
fiir schwere Truppen nicht gerade
ein geeignetes Gelinde bilde. Liddell
Hart glaubt, da3 man eher mit einer
Masse von mittleren Panzern zu
rechnen hitte, mit denen besser ma-
novriert werden kann.

Er betont auch, daBl, wenn die

Die Verhandlungen im sog. Bunkerprozefl
vor Divisionsgericht 3 B waren fiir einen
Teil der Angeschuldigten dadurch in Zwei-
fel gesetzt worden, weil dieselben als Zivil-
personen die Zustandigkeit der Militiarge-
richtsbarkeit bestritten haben. Die im Herbst
1946 durch die Gruppe Festungswesen der
Generalstabsabteilung durchgefiihrten Ver-
suchsschieBen forderten erhebliche Mingel
an Festungsbauten zutage, was dann zu
einer militirischen Untersuchung und Straf-
antragstellung gegen die Schuldigen fiihrte.
Auf den sehr umfangreichen Sachverhalt
niher einzutreten eriibrigt sich, da derselbe
aus den Verhandlungen des zurzeit in Bern
tagenden Divisionsgerichts durch die Tages-
presse geniigend bekannt wird. Die den
Beschwerdefiihrern zur Last gelegten De-
likte, wie Verletzung von Lieferungsvertra-
gen, militiarischer Landesverrat, eventuell
Sabotage, des Betruges usw., datieren aus
den Jahren 1943—1945, als die Kriegsnot-
rechtserlasse auch Zivilpersonen unter ge-
wissen Voraussetzungen dem Militdrstraf-
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militarischen Behorden die Anschaf-
fung nur eines Panzertyps beabsich-
tigen, es selbstverstandlich klug ist,
den besten zu wihlen. Captain Hart
gibt aber gleichzeitig zu bedenken,
dal 550 Panzer nicht viel ist und
unter Umstdnden nicht geniigen
konnten, allen Bedrohungen zu be-
gegnen. Fir den Angriff auf starke
Stellungen braucht es schwere Pan-
zer, aber fiir die mobile Verteidi-
gung kann ein leichterer Panzer ge-
niigen, - vorausgesetzt, dafl er iiber
ein wirksames Geschiitz verfiigt, das
auf eine Distanz von 1000 m schwere

Panzer zu durchschlagen vermag.

Liddell Hart ist daher personlich
der Auffassung, daf3 die Schweiz mit
dem Geld, das sie fiir 550 schwere
Panzer ausgeben will, drei- bis vier-
mal so viele Panzer dieses leichteren
Typs beschaffen konnte. Er glaubt,
da3 die Kombination zwischen
schweren und leichten Typen die
beste Losung bringt. Personlich
wiirde er 150 oder 200 schwere Pan-
zer vorziehen und dazu 1400—1600
eines leichteren Typs anschaffen,
welcher iiber ein wirksames Ge-
schiitz verfiigt und gleichzeitig auch
schneller und beweglicher ist. Nach
seiner Meinung ist die Panzerung
weniger wichtig, da in der Vertei-
digung leichtere Panzerung durch
groflere Beweglichkeit ausgeglichen
werden kann. Liddell Hart vertritt
auch die Auffassung, daB3 durch die
fortschreitende Verbesserung der
Panzerabwehrwaffen die dicke Pan-
zerung wahrscheinlich schon in
naher Zukunft an Wert verlieren
wird, wiahrend eine Kombination von
Beweglichkeit und Feuerkraft immer
noch indirekten Schutz gewihrt. Er
behauptet auch, daBl heute dieser
leichte Typ bereits fabriziert wird,
laBt aber die Frage offen, ob er
genau das ist, was die Schweizer-
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recht unterstellten. Die Beschwerdefiihrer
machten nun in ihrer Kompetenzkonflikts-
beschwerde speziell geltend, jene Noterlasse
seien entweder aufgehoben worden oder
fanden auf sie iiberhaupt keine Anwendung,
so daBl die Zustandigkeit der militirischen
Justizbehorden fiir die von ihnen angeblich
begangenen strafbaren Handlungen zu ver-
neinen sei.

Das Bundesgericht hatte bei der ihm ob-
liegenden Entscheidung dariiber, ob die
zivile oder militirische Gerichtsbarkeit in
dieser Angelegenheit zustindig sei, zunichst
die einzelnen Tatbestinde zu untersuchen,
und speziell jene zu iiberpriifen, welche die
Verletzung von Lieferungsvertrigen betref-
fen. Dabei lief die Frage darauf hinaus, wie
Art. 17, Abs. 2, des Bundesratsbeschlusses
vom 3. August 1945 betreffend die Auf-
hebung des Aktivdienstzustandes (BRB)
auszulegen sei. Danach werden neue Straf-
verfahren wegen Zuwiderhandlung gegen
Bestimmungen der aufgehobenen Bundes-
ratsbeschliisse nur durchgefiihrt, wenn die

armee benotigt und ob er fir die
Schweiz produziert werden kann.

Captain Liddell Hart bekennt sich
als sehr -stark beeindruckt von den
Resulaten, die in der Schweiz in den
kurzen Ausbildungszeiten erreicht
werden. Er weist darauf hin, dal3
vier Monate fiir die Ausbildung von
Panzermannschaften eine kurze Zeit
sind, daf} es aber mit den schweize-
rischen Methoden und der angestreb-
ten maximalen Intensitit der Aus-
bildung méglich sein sollte. Er be-
tont auch, daB natiirlich sehr viel
auch von der Art der angeschafften
Panzer abhiinge, da sich die Schwie-
rigkeiten der Handhabung mit der
zunehmenden Komplizierung — die
gerade bei schweren Panzern anzu-
treffen ist — steigern.

AbschlieBend beantwortet Captain
Liddell Hart die Frage, ob es nicht
kliiger sei, sich auf die Entwicklung
anderer Panzerabwehrwaffen zu kon-
zentrieren statt Panzer zu kaufen,
da die Entwicklung der Panzerab-
wehrwaffen auch nach seinen eigenen
Worten groBe Fortschritte mache
und die von der Schweiz mit teue-
rem Geld angeschafften Panzer viel-
leicht schon in wenigen Jahren ven
billigeren und besseren Panzerab-
wehrwaffen iiberholt sein konnten.
Dazu sagt der Panzerspezialist, dafl
der Wert der dicken Panzerung
wahrscheinlich abnehmen wird, je
grofBer die Durchschlagskraft der
Panzerabwehrwaffen wird. Dagegen
wird der Wert einer tiiberaus beweg-
lichen Form von Feuerkraft, wie sie
im Panzer zu finden ist, bestehen
bleiben. In den vergangenen dreiflig
Jahren haben die statisch denkenden
Militdrs immer und immer wieder
erklirt, der Tank sei tot; die Ereig-
nisse haben ihnen seither aber im-
mer wieder unrecht gegeben.

Tat vor dem 21. August 1945 begangen und
vor dem 31.Dezember 1945 ein maBgeb-
liches Untersuchungsverfahren eingeleitet
worden ist. Es ist nun unbestritten, daB das
Verfahren gegen siamtliche Beschwerde-
filhrer erst mach dem 31. Dezember 1945
eingeleitet worden ist. Darauf gestiitzt be-
stritten diese die Zustindigkeit der Militar-
strafgerichtsbarkeit, weil der BRB vom
29. August 1939, der sie dem Militarstraf-
recht unterstellt habe, durch Art. 2 BRB
vom 3. August 1945 aufgehoben worden sei.
Dieser Art. 2 bestimmt lediglich, dal die
Zivilpersonen fiir die in Art.3, Abs. 1, Mili-
tarstrafgesetz (MStG) genannten Handlun-
gen dem Militarstrafrecht unterstehen. Er
schafft damit die unerldBlichen Vorausset-
zungen fiir die Strafbarkeit von Zivilper-
sonen fiir die im ordentlichen Militdrstraf-
recht umschriebenen Handlungen. Diese auf
den klaren, eindeutigen Wortlaut des Art. 17,
Abs. 2 BRB von 1945 gestiitzte logische
Ueberlegung schlieBt es aus, daB} Straf-
tatbestainde des ordentlichen Rechts von



dieser Bestimmung erfait werden. Sie
kann sich nur auf die durch notrechtliche
Bundesratsbeschliisse neu geschaffenen Tat-
bestinde beziehen. Diese Auslegung steht
auch mit dem Zweckgedanken, der dem
BRB von 1945 zugrunde liegt, in Ein-
klang. Wenn somit eine zeitliche Beschrin-
kung des auBerordentlichen Notrechts sich
aufdringte, speziell jenes, das beziiglich
des Aktivdienstes erging (in Art.17, Abs.2
BRB von 1945 geordnet), so bestand hin-
gegen fiir eine solche zeitliche Beschrin-

In Nordkorea haben fiinf rotchine-
sische Divisionen den Kampf gegen
die UNO-Truppen aufgenommen.
Diese Tatsache wurde von General
McArthur als einer der grofiten Akte
internationaler Gesetzlosigkeit in der
Geschichte bezeichnet. Der Korea-
konflikt, der mit der Vernichtung
der nordkoreanischen Armee vor
seinem baldigen Abschluf stand, hat
damit, nachdem die UNO-Truppen
einer neuen Armee gegeniiberstehen,
eine fiir die ganze Welt gefihrliche
Wendung genommen.

Das ist fiir alle Friedensfreunde
ein schwerer Schlag. Das rotchine-
sische Vorgehen, das die Pekinger
Regierung auch aller Unterstiitzung
beraubt, das ihr vor allem von den
indischen Staatsméannern und rea-
listisch denkenden Kreisen Englands
entgegengebracht wurde, enttiuscht
auch alle diejenigen, die im kom-
munistischen Diktator des neuen
China eine Art asiatischer Tito
sahen, und hofften, er sei den Herren
im Moskauer Kreml nicht bedin-
gungslos zu Diensten. Der rotchine-
sische Einmarsch in Tibet und das
Ueberschreiten der mandschurisch-
koreanischen Grenze zeigt auch wie-
der einmal mehr, was von den Mos-
kauer Friedensschalmeien und dem
scheinbaren Nachgeben in der UNO
und andernorts zu halten war.

Die weitere Entwicklung in Korea,
das Verhalten der UNO und der ver-
antwortlichen Staatsménner in Ame-
rika und England diirfte Entschei-
dungen bringen, deren Auswirkun-
gen auch in Europa zu Reaktionen
fithren werden, die iiber den «Ko-
reaschock» hinausgehen. Mit den
Ereignissen in Nordkorea wund in
Tibet nimmt auch der Brand in
Franzosisch-Indochina immer gro-
Bere Formen an. Die Franzosen
werden von Stiitzpunkt zu Stiitz-
punkt gejagt und die Stirke und
Ausriistung der Moskauer Rebellen
scheint iiber die offene chinesische
Grenze immer mehr zu wachsen.
Diese Perspektiven verlangen gebie-
terisch nach einem mutigen Ent-
schluBB, soll der Vormarsch des
Weltkommunismus in Asien end-

kung fiir die Verfolgung von Zuwiderhand-
lungen gegen Bestimmungen des ordent-
lichen Militirstrafrechts kein AnlaB, und
zwar auch nicht in bezug auf Zivilpersonen,
die infolge des Unterstellungsbeschlusses
ihm unterstanden. Eine solche zeitliche Be-
schrankung hitte im Gegenteil eine Privi-
legierung von Zivilpersonen gegeniiber den
allgemein dem Militdrstrafrecht unterstell-
ten Personen mit sich gebracht, die durch
keinen sachlichen Grund gerechtfertigt ge-
wesen wire und eine stoBende Rechts-

Der bewaffnete Friede

lich zum Stillstand gebracht wer-
den. *

Unterdessen hat die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen
einen Plan gutgeheiflen, welcher die
Bekdampfung kiinftiger Aggressionen
vorsieht. Die Bestimmung des Pla-
nes, wonach die Generalversamm-
lung innert 24 Stunden einberufen
werden muB, falls der Sicherheitsrat
durch das Veto eines seiner stindi-
gen Mitglieder verhindert ist, die
Aggression zu bekdampfen, wurde
mit 52 gegen 5 Stimmen (Sowjet-
block), bei einer Enthaltung, gut-
geheiflen.

Die Errichtung einer aus 14 Mit-
¢liedern bestehenden «Friedensheob-
achtungskommission» wurde mit 57
Stimmen bei zwei Enthaltungen be-
schlossen. Kein einziges Mitglied der
Generalversammlung stimmte da-
gegen. Mit 45 gegen 5 Stimmen bei
7 Enthaltungen hat die Generalver-
sammlung beschlossen, alle Mitglie-
der der Vereinigten Nationen auf-
zufordern, einen Teil ihrer nationa-
len Armee zur Verfiigung zu stellen,
damit diese Truppen gemifl den
Empfehlungen der Generalversamm-
lung oder des Sicherheitsrates ver-
wendet werden konnen. Sodann
wurde ohne Gegenstimme die im
Plane enthaltene Erklarung gutge-
heiBBen, wonach der effektive Friede
auch davon abhiangt, daB8 alle Na-
tionen die Menschenrechte und die
grundlegenden Freiheiten respektie-
ren und daB in allen Liandern der
wirtschaftliche und soziale Wohl-
stand errichtet wird.

Die Generalversammlung lehnte
eine Anzahl sowjetischer Ergiin-
zungsantrige ab. Der Priasident der
Generalversammlung erklirte, daB
die vorliegende Resolution vielleicht
die wichtigste sei, die seit der Griin-
dung der Vereinigten Nationen der
Generalversammlung der UNO vor-
gelegt wurde.

*

Die Verteidigungsminister  des
Nordatlantikpaktes haben in ihrer
letzten Sitzung in Washington iiber
die Aufstellung einer atlantischen

ungleichheit zur Folge gehabt hitte. Aus
diesen Griinden muBten samtliche Beschwer-
den beziiglich der Verletzung von Liefe-
rungsvertragen vom Bundesgericht abge-
wiesen werden, wogegen bei den iibrigen
Anklagepunkten teilweise nicht eingetreten
werden konnte, bei zwei Einzeltatbestinden
betreffend Betruges sowie MiBBbrauches
und Verschleuderung von Material jedoch
GutheiBung erfolgte, da hier Unterstellung
unter das Militédrstrafrecht verneint werden

mulBte. Dr. C. Kr.

(Militarische Weltchronik.)

Armee beraten. Wie hierzu von un-
terrichteter Seite verlautet, sieht der
Verteidigungsplan fiir Westeuropa
die Aufstellung einer Einheitsarmee
von 50 Divisionen, starke Flottenver-
bande im Atlantik und im Mittel-
meer, sowie die Stationierung von
starken Kriften der Luftwaffe in
GroBbritannien und auf dem euro-
piischen Kontinent vor.

Der Oberbefehl iiber diese Ein-
heitsstreitmacht wird voraussichtlich
General Dwight D. Eisenhower iiber-
tragen werden. Die Aufstellung die-
ser Streitkriafte soll bis spatestens
1953 abgeschlossen sein.

Von diesen Streitkriften wiirden
die USA fiinf oder zehn Divisionen,
mehr als die Halfte der Kriegsschiffe,
alle strategischen Bomberformatio-
nen und zwischen fiinf und zehn
Gruppen taktische Jagdfliegerver-
bande stellen. Nach dem neuen Plan
wiirde Frankreich dem Vernehmen
nach 20 bis 28 Divisionen, GrofB3bri-
tannien etwa fiinf, Belgien, Luxem-
burg und Holland zusammen zwi-
schen fiinf und zehn und Italien zehn
Divisionen stellen.

GroBbritannien wird weniger Flot-
teneinheiten als die Vereinigten
Staaten beitragen, wiirde jedoch

‘trotzdem die Verantwortung fiir die

Seestreitkrifte der Paktnationen tei-
len. Auch wiirden GroBbritannien
und Frankreich Jagdfliegerverbande
fir taktische Aufgaben zur Verfii-
gung stellen.

Die Vereinigten Staaten verfiigen
zurzeit tiber zwei mit «Thunderjets»-
Diisenflugzeugen ausgeriistete Jagd-
gruppen, wobei die eine in England
und die andere in Deutschland sta-
tioniert ist. Diese Jagdgruppen sol-
len verstirkt werden, so daf3 jeder in
Europa liegenden amerikanischen
Infanteriedivision eine solche Gruppe
zugeteilt werden kann. Eine solche
Diisenjagergruppe umfaBt 75 Ma-
schinen, was von den amerikanischen
Taktikern pro Infanteriedivision als
geniigend betrachtet wird.

In GroBbritannien sind zurzeit zu-
sitzlich drei Gruppen von B-50- und
B-29-Superfestungen mittleren Bom-

(Schlub Seite 86)

83



	Bunkerbegleitscharmützel

